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Praxismitteilung - Vorzugs- und Stimmrechtsaktien 
 
Bei Art. 709 Abs. 1 OR handelt es sich gemäss dem Eidgenössischen 
Handelsregisteramt um einen formellen, zwingenden Statuteninhalt. Vorausgesetzt, dass 
Vorzugs- oder Stimmrechtsaktien geschaffen werden, muss demnach durch die Statuten 
für jede Aktienkategorie zwingend die Wahl wenigstens eines Vertreters im 
Verwaltungsrat gesichert werden. Statuten, welche diese zwingende gesetzliche 
Anforderung nicht erfüllen, müssen vom Handelsregister Schwyz zurückgewiesen 
werden. 
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